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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.11.1985 

Geschäftszahl 

85/14/0076 

Rechtssatz 

Die zu einem Feststellungszeitpunkt rückständigen Sozialversicherungsbeiträge bilden Betriebsschulden, die 
erforderlichenfalls von Amts wegen zu berücksichtigen sind. 


